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Gemeinde Immenstaad am Bodensee 
Bodenseekreis 

Amt Aktenzeichen Datum Vorlage Nr. 

Kämmerei 333.9 28.01.2021 2021/104 

 

VORLAGE zur Sitzung 

Gemeinderat 08.02.2021 öffentlich Beschlussfassung 
 
 

Behandlung des Beratungsgegenstands Datum 

 
Technischer Ausschuss  

Ortschaftsrat  

Gemeinderat  
  

 
 
 
 

Musikschule Markdorf - Finanzielle Beteiligung der Gemeinde 

 
 
Sachverhalt 

Anlage  Antrag des Musikverein Immenstaad vom 16.12.2020 
 
 
Seit dem Jahr 2003 fördert die Gemeinde die Musikschule Markdorf mit einem jährlichen Beitrag von 
2.500 € bzw. ab dem Jahr 2016 mit 5.000 €. 
Die Förderung erfolgte als Institutionszuschuss und sollte keine Subventionierung der Unterrichtsge-
bühren für die SchülerInnen aus Immenstaad zur Folge haben. 
 
Bereits im Jahr 2016 wurde die Verwaltung darauf hingewiesen, dass die Finanzierung des Abmangels 
der Musikschule in Zukunft durch ein Umlagesystem anhand der Schülerzahlen erfolgen soll. Förder-
gemeinden sind hierbei die Stadt Markdorf und die Gemeinden Bermatingen, Deggenhausertal und 
Oberteuringen. 
 
Dadurch sind die Unterrichtsgebühren für die SchülerInnen aus diesen Gemeinden deutlich günstiger, 
als für SchülerInnen aus anderen Gemeinden. 
 
Der Gemeinderat hat sich mit dem Finanzierungsmodell bereits im Jahr 2016 auseinandergesetzt und 
hierbei eine finanzielle Beteiligung als Fördergemeinde abgelehnt, da eine Förderung eines Vereins 
außerhalb der Gemeinde aus grundsätzlichen Erwägungen nicht erfolgen soll. Außerdem hätte sich die 
finanzielle Belastung der Gemeinde auf über 20.000 € pro Jahr erhöht. 
 
Mit Schreiben vom 16.12.2020 beantragt der Musikverein Immenstaad nun erneut, dass die Gemeinde 
Fördergemeinde der Musikschule Markdorf werden soll.  
 
An der Sicht der Verwaltung ändert sich durch das neue Finanzierungsmodell nichts. Grundsätzlich 
werden lediglich ortsansässige Vereine finanziell unterstützt. Es wird daher empfohlen, weiterhin nicht 
Fördergemeinde der Musikschule Markdorf zu werden. Dies v. a. aufgrund von Gleichbehandlungs-
grundsätzen gegenüber anderen außerörtlichen Vereinen, in denen Immenstaader Einwohner Mitglied 
sind, sowie hinsichtlich der angespannten Haushaltslage. 
 
Im Rahmen der anstehenden Haushaltskonsolidierung wird zudem grundsätzlich über die Beibehaltung 
von solchen Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinde zu diskutieren sein. 
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Beschlussantrag 

Die Gemeinde wird keine Fördergemeinde der Musikschule Markdorf. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein 

 im Ergebnishaushalt 
Aufwand 

€ 

Ertrag 

€ 

einmalig in 

 

wiederkehrend 

€ 

 investive Maßnahme 
Kosten der Gesamt-

maßnahme 

€ 

Fremdfinanzierung 

(Zuschüsse, Beiträge etc.) 

€ 

im Haushalt zu 

finanzieren 

€ 

jährliche Folge-

lasten 

€ 

Mittelbereitstellung im Haushaltsplan  im Ergebnishaushalt   im Finanzhaushalt 

Kontierung (Sachkonto, Kostenstelle, Investitionsnr.):  

Planansatz im laufenden Jahr: € 

Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr: € 

Noch bereitzustellen: € 

Deckungsvorschlag: 
Kontierung:  

Verfügbare Mittel: € 
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